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Zitat

Original von Marigor!
Aber Kathrin ging es ja darum ein Anrecht zu haben, an ihrer alten Schule wieder
unterzukommen. Und dieses Recht verspielt man, wenn man mehr als 12 Monate
Elternzeit nimmt.

..und in nds. verspielt man es sich anscheinend schon, wenn man überhaupt elternzeit nehmen
möchte. mir würde ein jahr schon genügen!

andererseits finde ich das argument, sich mit ein paar stunden in der schule von windeln und
spucktücher ablenken zu lassen, auch ganz schön :D!
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